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Interesse des*der Teilnehmenden geboten ist. 
Der KJR Passau kann eine Abhilfe verweigern, 
wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordert. Ansprüche wegen Nichterbringung 
oder nicht vertragsgemäßer Erbringung von 
Leistungen haben die Teilnehmende innerhalb 
eines Monats nach vertraglich vorgesehener 
Beendigung der Veranstaltung dem KJR Passau 
gegenüber geltend zu machen. Nach Ablauf 
dieser Frist können Ansprüche nur geltend 
gemacht werden, wenn der*die Teilnehmende 
an der Einhaltung der Frist ohne Verschulden 
verhindert war.

Personenbeförderung
Personenbeförderungen werden eigenverant- 
wortlich und auf Rechnung eines lizenzierten 
Busunternehmens selbstständig durchgeführt. 
Der Name und die Adresse des jeweiligen 
Busunternehmens ist der Programmbe-
schreibung bzw. Teilnahmebestätigung zu 
entnehmen.
Evtl. vom Kreisjugendring selbst durchgeführte 
Personenbeförderungen werden von den 
Mitarbeitenden oder von ihm beauftragten 
Personen durchgeführt.

Mitteilungspflichten
Der KJR Passau ist mit der Anmeldung über 
Krankheiten oder Gebrechen bzw. sonstige 
erhebliche Umstände mit Auswirkungen auf 
die Veranstaltungsteilnahme zu informieren. 
Eine Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Die 
personensorgeberechtigte Person erklärt sich 
mit der Anmeldung bei Krankheit oder Unfällen 
mit ärztlicher Behandlung ihrer minderjährigen 
Kinder einverstanden, sofern die vorherige 
Zustimmung nicht rechtzeitig eingeholt werden 
kann. In Notfällen gilt dieses Einverständnis 
auch für chirurgische Eingriffe, sofern diese 
nach dem Urteil des Arztes für unbedingt 
notwendig erachtet werden und die vorherige 
Zustimmung der personensorgeberechtigten 

Person nicht rechtzeitig eingeholt werden 
kann. Im Falle von übertragbaren Krankheiten 
gemäß dem Infektionsschutzgesetz ist eine 
Teilnahme nicht erlaubt. Ein Merkblatt zu 
übertragbaren Krankheiten kann beim KJR 
Passau eingesehen werden. Treten derartige 
Krankheiten während einer Veranstaltung auf, 
müssen die Teilnehmenden zurückgeschickt 
werden falls nicht eine andere Unterbringung 
ärztlich angeordnet wird.

Datenschutz
Hinweise zur Datenschutzerklärung finden Sie 
auf unserer Homepage www.kjr-passau.de/
datenschutz

Preisnachlass
Für Jugendliche die arbeitslos, Sozialhilfe-
empfangende oder Azubis sind oder Kinder 
von Arbeitslosen oder Sozialhilfeempfangenden 
besteht die Möglichkeit eines Preisnachlasses. 
Antragsformulare und Auskünfte sind beim KJR 
Passau zu erhalten. Auf einen Preisnachlass 
besteht kein Rechtsanspruch.

Salvatorische Klausel
Ganz oder teilweise rechtsunwirksame 
einzelne Bestimmungen des Vertrages haben 
nicht die Rechtsunwirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen zur Folge. Rechtsunwirksame 
Bestimmungen werden ersetzt unter 
Berücksichtigung von Treu und Glauben durch 
rückwirkend rechtswirksame, die dem Ziel und 
Zweck der Rechtsunwirksamen Regelung/-
steile am nächsten kommen. Entsprechendes 
gilt für Regelungslücken.

Kontakt
Kreisjugendring Passau
des Bayerischen Jugendrings, Kd  R
Passauer Stra  e 31, 94081 Fürstenzell,
Tel.: 08502/91778-0, FAX: 08502/91778-29,
E-Mail: info@kjr-passau.de
Homepage: www.kjr-passau.de

Bankverbindung: Sparkasse Passau
IBAN: DE 32 740 500 000 000 007 344
BIC: BYLADEM1PAS

Merkblatt zum Infektionsschutzgesetz

Bitte lesen Sie sich dieses Merkblatt 
sorgfältig durch

Am 1. Januar 2001 ist in Deutschland das 
Infektionsschutzgesetz in Kraft getreten. 
Ein Abschnitt des Infektionsschutzgesetzes 
enthält besondere Vorschriften für Schulen 
und sonstige Gemeinschaftseinrichtungen. Zu 
diesen Gemeinschaftseinrichtungen zählen 
auch Freizeitangebote. Das Infektionsschutz-
gesetz trägt mit diesem Abschnitt dem 
Umstand Rechnung, dass dort wo Kinder und 
Jugendliche täglich miteinander und mit den 
betreuenden Erwachsenen in engen Kontakt 
kommen, begünstigende Bedingungen für die 
Übertragung von Krankheitserregern bestehen 
können. Neben anderen vorbeugenden Maß-
nahmen zur Infektionsverhütung, verpflichtet 
das neue Gesetz, die nachfolgende Information 
an die personensorgeberechtigten Personen 
unserer Teilnehmenden weiterzugeben:

Belehrung für Eltern und sonstige Sorge- 
berechtigte gem. ¶ 34 Abs. 5 S. 2 Infektions-
schutzgesetz (IfSG)
Wenn Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung 
hat und an unserem Angebot teilnimmt, kann 
es andere Kinder oder Betreuende anstecken. 

Außerdem sind gerade Kinder während einer 
Infektionskrankheit abwehrgeschwächt und 
können sich dort noch Folgeerkrankungen 
zuziehen. Um dies zu verhindern, möchten wir 
Sie mit diesem Merkblatt über Ihre Pflichten, 
Verhaltensweisen und das übliche Vorgehen 
unterrichten, wie sie das Infektionsschutzgesetz 
vorsieht. In diesem Zusammenhang sollten 
Sie wissen, dass Infektionskrankheiten in der 
Regel nichts mit mangelnder Sauberkeit oder 
Unvorsichtigkeit zu tun haben. Deshalb bitten 
wir Sie stets um Offenheit und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit.

Das Gesetz bestimmt, dass Ihr Kind nicht an 
unserem Freizeitangebot teilnehmen darf, wenn

1. es an einer schweren Infektion erkrankt 
ist, die durch geringe Erregermengen 
verursacht wird.
Dies sind nach der Vorschrift: Diphtherie, 
Cholera, Typhus, Tuberkulose und Durch-
fall durch EHEC-Bakterien. Alle diese 
Krankheiten kommen bei uns in der Regel 
nur als Einzelfälle vor (außerdem nennt das 
Gesetz noch virusbedingte hämorrhagische 
Fieber, Pest und Kinderlähmung. Es ist 
aber höchst unwahrscheinlich, dass diese 
Krankheitserreger in Deutschland über-
tragen werden);

2. eine Infektionskrankheit vorliegt, die in 
Einzelfällen schwer und kompliziert verlaufen 
kann, dies sind: Keuchhusten, Masern, 
Mumps, Rötel, Scharlach, Windpocken, 
Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien, 
Meningokokken-Infektionen, Krätze, anste-
ckende Borkenflechte, Hepatitis A, Hepatitis 
E, durch orthopockenviren verursachte 
Krankheiten und bakterielle Ruhr;

3. ein Kopflausbefall vorliegt und die Be-
handlung noch nicht abgeschlossen ist.
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4. es vor Vollendung des 6. Lebensjahres an 
einer infektiösen Gastroenteritis erkrankt ist 
oder ein entsprechender Verdacht besteht.

Die Übertragungswege der aufgezählten 
Erkrankungen sind unterschiedlich. Viele 
Durchfälle und Hepatitis A/E sind so genannte 
Schmierinfektionen. Die Übertragung erfolgt 
durch mangelnde Händehygiene sowie durch 
verunreinigte Lebensmittel, nur selten durch 
Gegenstände (Handtücher, Möbel, Spielsachen). 
Tröpfchen- oder „fliegende“ Infektionen sind 
z.B. Masern, Mumps, Röteln Windpocken 
und Keuchhusten. Durch Haar-, Haut- und 
Schleimhautkontakte werden Krätze, Läuse und 
ansteckende Borkenflechte übertragen. Dies 
erklärt, dass in Gemeinschaftseinrichtungen 
besonders günstige Bedingungen für eine 
Übertragung der genannten Krankheiten be-
stehen. Wir bitten Sie also, bei ernsthaften 
Erkrankungen Ihres Kindes immer den Rat 
Ihres Haus- oder Kinderarztes in Anspruch zu 
nehmen (z.B. bei hohem Fieber, auffallender 
Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durch-
fällen länger als einen Tag und anderen 
besorgniserregenden Symptomen).

Er wird Ihnen - bei entsprechendem Krank-
heitsverdacht oder wenn die Diagnose gestellt 
werden konnte - darüber Auskunft geben, ob 
Ihr Kind eine Erkrankung hat, die die Teilnahme 
an unserem Freizeitangebot nach dem 
Infektionsschutzgesetz verbietet.

Viele Infektionskrankheiten haben gemeinsam, 
dass eine Ansteckung schon erfolgt, bevor 
typische Krankheitssymptome auftreten.
Manchmal nehmen Kinder oder Erwachsene nur 
Erreger auf, ohne zu erkranken. Auch werden in 
einigen Fällen Erreger nach durchgemachter 
Erkrankung noch längere Zeit mit dem 
Stuhlgang ausgeschieden oder in Tröpfchen 
beim Husten und durch die Ausatmungsluft 

übertragen. Dadurch besteht die Gefahr, dass 
sie andere Teilnehmende oder Betreuende 
anstecken. Im Infektionsschutzgesetz ist des- 
halb vorgesehen, dass die „Ausscheider“ 
von Cholera-, Diphtherie-, EHEC-, Typhus-, 
Paratyphus- und Shigellenruhr-Bakterien nur 
mit Genehmigung und nach Belehrung des 
Gesundheitsamtes an einem Freizeitangebot 
teilnehmen dürfen.

Auch wenn bei Ihnen zu Hause jemand an 
einer schweren oder hochansteckenden 
Infektionskrankheit leidet, können weitere 
Mitglieder des Haushaltes diese Krankheits-
erreger schon aufgenommen haben und dann 
ausscheiden, ohne selbst erkrankt zu sein. 
Auch in diesem Fall müssen Sie uns über die 
Erkrankung informieren. Wir werden dann mit 
dem Gesundheitsamt klären, ob Ihr Kind ggf. zu 
Hause bleiben muss.

Wann ein Teilnahmeverbot für Freizeitangebote 
für Ausscheidende oder ein möglicherweise 
infiziertes aber nicht erkranktes Kind besteht, 
kann Ihnen Ihr behandelnder Arzt oder Ihr 
Gesundheitsamt mitteilen.

Gegen Diphtherie, Masern, Mumps, Röteln, 
Kinderlähmung, Typhus und Hepatitis A stehen 
Schutzimpfungen zur Verfügung. Liegt dadurch 
ein Schutz vor, kann das Gesundheitsamt 
in Einzelfällen das Teilnahmeverbot sofort 
aufheben. Bitte bedenken Sie, dass ein 
optimaler Impfschutz jedem*jeder Einzelnen 
sowie der Allgemeinheit dient.

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie 
sich bitte an Ihren Haus- oder Kinderarzt oder 
an Ihr Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen, 
soweit es uns möglich ist.

Informationspflicht nach Art. 13 und Art 14 DSGVO

Der Schutz Ihrer Daten und die Transparenz über deren Verarbeitung ist 
uns ein sehr hohes Anliegen. Deshalb kommen wir unserer Pflicht zur 
Information über die Umstände Verarbeitung gemäß Art. 13 und Art. 14 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) hiermit nach.

Aus der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ergeben sich für Sie 
folgende Rechte: 
a.  Recht auf Auskunft (siehe Art. 15 DSGVO)
b.  Recht auf Berichtigung (siehe Art. 16 DSGVO)
c.  Recht auf Löschung (siehe Art. 17 DSGVO) 
d.  Recht auf Einschränkung der Daten (siehe Art. 18 DSGVO)
e.  Widerspruchsrecht (siehe Art. 21 DSGVO)
f.  Recht auf Datenübertragbarkeit (siehe Art. 20 DSGVO)

Widerrufsrecht: Wenn die Verarbeitung auf Art. 6 DSGVO Absatz 1 Buchstabe a 
oder Art. DSGVO 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, besteht das Recht, Ihre 
Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten 
Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

Es besteht für Sie das Beschwerderecht gegenüber einer Aufsichtsbehörde, 
wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten rechtswidrig erfolgt. 

Prof. Dr. Thomas Petri
Postfach 22 12 19, 80502 München 
Tel. 089 212672-0
Fax. 089 212672-50
E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de

Wir haben einen Datenschutzbeauftragten benannt. 
Nachfolgend finden Sie seine Kontaktdaten: 
Regina Stoiber, Datenbeschützerin Regina Stoiber GmbH, Unterer Sand 9, 
94209 Regen, E-Mail: kjr-passau.dsb@datenbeschuetzerin.de

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist: 
KJR Passau
Passauer Str. 31
94081 Fürstenzell


